
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2008/2/20 2005/15/0135
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.02.2008

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §67;

Beachte

Miterledigung (miterledigt bzw zur gemeinsamen Entscheidung verbunden):2007/15/0183

Rechtssatz

Die Behauptung der Abgabep<ichtigen, § 67 EStG sei schon deswegen verfassungswidrig, weil er die Begünstigung von

völlig formalen Gesichtspunkten abhängig macht, geht ins Leere. Nicht formale Gesichtspunkte, sondern die

Gegebenheiten des österreichischen Arbeitsrechtes werden berücksichtigt. Durch die Veranlagung zur

Einkommensteuer der Abgabep<ichtigen wird auch das sie tre>ende Arbeitsrecht im Rahmen dieser begünstigten

Besteuerung berücksichtigt. Erfüllt das sie tre>ende Arbeitsrecht nicht diese Voraussetzungen, ist eine von ihr

gewünschte rechnerische Aufteilung des Jahresbetrages in laufende und sonstige Bezüge nicht möglich (vgl. Doralt,

EStG10, § 67 Tz. 8, und Hofstätter/Reichel, Die Einkommensteuer, § 67 Abs. 1 und 2 Tz. 2.4.).
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